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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1999

Norm

StPO §258 Abs2

StPO §345 Abs1 Z5

Rechtssatz

Durch die Abweisung des Antrages auf Einholung eines polygraphischen Gutachtens ("Lügendetektortest") zur

Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Verantwortung des Angeklagten werden - von der Frage der Zulässigkeit

abgesehen - Verteidigungsrechte nicht verletzt, weil die richterliche Beweiswürdigung eines

Sachverständigengutachtens nicht bedarf.
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